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Reisekostenabrechnung für Kongress Armut und Gesundheit 2026
Bitte legen Sie diesem Formular alle Einzelbelege im Original bei und beachten Sie das beigefügte Informationsblatt.
Reiseanlass
	Veranstaltung Titel:
	Kongress Armut und Gesundheit 2026

	Ort der Veranstaltung:
	Henry-Ford-Bau, Garystr. 35, 14195 Berlin

	Datum am / von:
	16.03.2026
	bis:
	17.03.2026

	Ansprechpartner*in bei GesBB:
	Maren Janella    



Persönliche Daten
	Name / Vorname:
	

	Wohnadresse:
	

	
	

	E-Mail-Adresse:
	



Bankverbindung:
Gesamtforderung Ihrer Reiseabrechnung lt. dieser Abrechnung: ______ Euro
	Kontoinhaber*in:
	

	IBAN:
	

	BIC:
	



	Kostenstelle / Projekt
	Position

	 
	

	
	
	

	sachlich richtig / Datum
	rechnerisch richtig / Datum
	

	 
	 
	

	
	
	

	zur Zahlung angewiesen
	

	 
	



Kostenstellenstempel (von GesBB auszufüllen)






Reisedaten 
Bitte geben Sie hier die genaue Start- und Zieladresse mit Straße und Hausnummer ein. Orte reichen nicht aus.
1. Hinweg:   
	Start Datum:
	     
	Uhrzeit:
	     

	
	
	
	

	von:
	     
	nach:
	

	
	
	
	

	über:
	     



2. Rückweg: 

	Start Datum:
	     
	Uhrzeit:
	     

	
	
	
	

	von:
	     
	nach:
	     

	
	
	
	

	über:
	     



Abrechnung:  Fahrtkosten, Unterbringungskosten, sonstige Kosten (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Bahn
☐	Bahnticket Originalbelege (ggf. mit Entwertung), bei mobiler Bahn APP schriftliche Bestätigung des*der Dienstreisenden. 
      Euro
Flug (falls eine Bahnfahrt, 2. Klasse teurer ist)
☐	Flugkarte - bitte Bordkarten mit einreichen - *Voraussetzung: ein Flug ist günstiger als eine Bahnfahrt 2. Klasse*. Es besteht Nachweispflicht durch einen ausgedruckten Preisvergleich, Online-oder  Handy-Boardingpass unbedingt ausdrucken lassen und einreichen) 
											           Euro





Privater PKW*

☐	Hin- und Rückfahrt (Auto)       km x 0,20 Euro =       Euro (max. 130,00 €)	
☐	wie unter Reisdaten (Hin- und Rückweg) angegeben	
☐	abweichend, Begründung: 

Unterbringungskosten
☐	Hotelkosten, der Gast ist namentlich benannt. 		
Datum von:      ____ bis:      ______						      Euro
Sonstige Kosten
☐      										      Euro
	
☐      										      Euro	

Fahrtkosten + Unterbringungs- und sonstige Kosten	gesamt: 	____ Euro

Datum / Unterschrift :      _______________________________________________

Regularien zu den Reisekosten: 
· Wir bitten Sie, mögliche Fahrpreisermäßigungen zu berücksichtigen. Bei Flügen muss immer eine ausgedruckte Preisauskunft der Bundesbahn, Klasse 2 mit eingereicht werden.
· Berücksichtigen Sie, wenn Sie kurzfristig Ihr Ticket buchen, dass Sie den Sparpreis oder Supersparpreis buchen. 
· Neben dem Ticket der Deutschen Bahn ist ebenso die Rechnung der Deutschen Bahn per Post einzureichen.
· Tagestickets der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind nicht erstattungsfähig! Einzelne BVG-Tickets für einfache Fahrten vom Veranstaltungsort und zum Hotel und umgekehrt, sind erstattungsfähig. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit des City-Tickets der Deutschen Bahn.
· Für Fahrten mit dem Auto wird nach dem Bundesreisekostengesetz eine „kleine Wegstreckenpauschale“ gezahlt. Hierfür können Sie 0,20 €/km berechnen, maximal jedoch 130 € für die Hin- und Rückfahrt. Mit dieser Pauschale sind alle Fahrtkosten gedeckt (z.B. auch die Kosten für Benzin). Es besteht außerdem kein Anspruch auf Sachschadenersatz.
· Kosten für Taxifahrten können nicht erstattet werden (Ausnahmen bestehen bei Schwerbehinderung). Bitte halten Sie Rücksprache mit der Ansprechperson bei Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.

Regularien zu den Übernachtungskosten:

· Bei der Erstattung der Reisekosten gelten die Regeln des Bundesreisekostengesetzes (der Regelsatz für Übernachtungskosten liegt bei 70 EUR pro Nacht). Als Veranstalter können wir nachweisen, bis zu welcher Preishöhe in Berlin Zimmer zur Einrichtung von Abrufkontingenten verfügbar waren. Aus diesem Grund ist ein Übernachtungspreis von bis zu 113,16 EUR pro Nacht, inklusive Frühstück, erstattungsfähig.
· Übernachtungssteuer der Stadt Berlin. Das Land Berlin erhebt eine sogenannte Übernachtungssteuer für Übernachtungsgäste in der Bundeshauptstadt. Die Höhe der Sonderabgabe ist vom Land Berlin festgelegt und beträgt 7,5% vom Nettoübernachtungspreises zuzüglich Umsatzsteuer, diese wird ebenso auf kostenpflichtige Stornierungen oder Nichtanreisen fällig. Weitere Informationen und Ausnahmen hierzu unter http://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/downloads/artikel.57924.php
· Übernachtungen in Ferienwohnungen oder über Airbnb sind nicht erstattungsfähig. Für private Übernachtungen können max. 20€ (mit Beleg) erstattet werden.
· Bei der Hotelrechnung müssen Sie namentlich als Gast benannt werden.

Allgemein:

· Ohne Beifügung aller Einzelbelege im Original ist eine Rückerstattung Ihrer Auslagen leider nur eingeschränkt möglich. 
· Sonstige Kosten sind Auslagen, die mit der Erledigung des Dienstgeschäftes in unmittelbarem Zusammenhang stehen und die notwendig sind.

Bitte schicken Sie Ihre Abrechnung & Originalbelege bis spätestens 04. April 2026 an: 

Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.
Maren Janella
Friedrichstraße 231
10969 Berlin 

Abrechnungen, die uns nicht fristgerecht erreichen, können leider ausnahmslos nicht mehr bearbeitet werden, da das Ende der Projektlaufzeit erreicht ist. Vielen Dank!

	Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE31 1002 0500 0003 3396 00
BIC: BFSWDE33XXX
	Vorstand: Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Vorsitz), 
Kathrin Feldmann (Vorsitz), Annette Berg, Monika Gordes, Charlotte Bettina Boettcher, Prof. Dr. Martin Heinze, Dr. Claudia Hövener, David Deter, Jürgen Hardt (Ehrenvorsitzender)
	Vereinsregisternummer: VR 14604 B 
Amtsgericht Charlottenburg
USt-Id.: DE230027277 
Finanzamt Berlin für Körperschaften
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